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geführte Hinweis auf die Praxis der NÖ
Gebietskrankenkasse bei der Vergabe von
Kassenarzt-Planstellen nichts. Der VfGH
hat bei der Beurteilung der hier bekämpften
apothekengesetzlichen Regelungen näm-
lich davon auszugehen, dass sich die Voll-
ziehung des §342 Abs. 1 ASVG allein an
den dort genannten Zielen orientiert.

KEIN UNVERHÄLTNISMÄSSIGER 
EINGRIFF IN ERWERBSFREIHEIT

Die angefochtenen Regelungen machen die
Erteilung einer Konzession für eine neu zu
errichtende öffentliche Apotheke (auch)
davon abhängig, wie viele Vertragsstellen
im Sinne des §342 Abs. 1 ASVG von Ärz-
ten mit Allgemeinmedizin besetzt sind. Der
VfGH ist hingegen der Auffassung, „dass
diese Regelungen im öffentlichen Interesse
liegen und zur Zielerreichung – nämlich der
Sicherung einer bestmöglichen Heilmittel-
versorgung einerseits und der Sicherung
der ärztlichen Versorgung der ländlichen
Bevölkerung andererseits – geeignet sind
und für sich nicht unverhältnismäßig in die
Erwerbsfreiheit eingreifen“.
Wenngleich diese Judikatur nur die Über-
gangsbestimmung des §62a Abs. 4 Apothe-
kengesetz betrifft, ist die Begründung des
VfGH wohl auch auf die derzeitige Rechts-
lage zu übertragen: In Ein-Arzt-Gemeinden
haben daher Hausapotheken Vorrang vor
öffentlichen Apotheken, es sei denn, eine
öffentliche Apotheke besteht bereits. Nach
wie vor ungelöst ist die Frage der Übergabe
von Hausapotheken an den Nachfolger.
Hier sind die Standespolitik und der
Gesetzgeber gefordert.

Pläne für den 
steuerlichen Herbst
Nach dem Sommer den Staus quo prüfen und –
falls notwendig – Maßnahmen setzen.

NACH DEM SOMMER hoffen auch
Ärzte als Unternehmer auf einen
„goldenen“ Herbst. Umsatz soll und
muss gemacht werden. Deshalb ist
der Spätsommer die richtige Zeit, sich
um die Ökonomie der Praxis Gedan-
ken zu machen und die Weichen für
den steuerlichen Herbst zu stellen.
Die Saldenliste zum 30. Juni dieses
Jahres sollte bereits in den Händen
der Ärzte sein. Auf dieser Basis kön-
nen einige wirtschaftliche Überlegungen
für die verbleibenden Monate des Jahres
2008 angestellt werden. All jene, deren
Umsatz bisher hinter den Erwartungen zu-
rückgeblieben ist, müssen sich vor allem
mit den Möglichkeiten zur Ankurbelung
desselben auseinandersetzen. Sollten Um-
satz und der voraussichtliche Gewinn
schon jetzt zufrieden stellende Zahlen auf-
weisen, dann ist es an der Zeit, sich über
die steuerlichen Auswirkungen einige Ge-
danken zu machen.

DURCHFORSTEN DER KOSTEN

Zur Verbesserung des Nettoeinkommens
gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder
Kosten sparen oder Umsatz erhöhen. Bei
gut etablierten Ordinationen ist jedoch
meistens schon der maximale Umsatz er-
reicht. Viele Arztpraxen leiden eher unter
der „Umsatz-Kosten-Schere“. Das bedeu-
tet, dass die Umsätze gleich bleiben, die
Kosten aber zumindest um den Verbrau-
cherpreisindex steigen. Folge davon sind

sinkende Gewinne. Deshalb sollte ein per-
manentes Durchforsten der Kostenstruktur
erfolgen.
Besonders „anfällig“ für Verbesserungen
der Liquidität und der Kosten sind Kredi-
te. Hier gilt es den Zinssatz zu checken, ja
sogar generell die Konditionen zu über-
prüfen oder auch Überlegungen zur Rest-
laufzeit anzustellen. Hier steckt oft ein
großes Einsparpotenzial. Ähnlich ist dies
auch bei den Betriebsversicherungen.

ZUCKERL AUCH HEUER WIEDER

Die Personalkosten sind in der Regel eine
der größten Kostenpositionen in einer Or-
dination. Daher sollten kreative Lösungs-
ansätze wie Pensionskassen oder die frei-
willigen steuerfreien Versicherungen in
Höhe von 300 Euro durchaus geprüft wer-
den. Auch die Frage, ob vielleicht zu viele
Mitarbeiter für die anfallende Arbeit be-
schäftigt sind, darf gestellt werden.
Ein weiterer Punkt sind die Investitions-
entscheidungen. Wie allgemein bekannt,

Mag. 
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EINER DER WICHTIGSTEN Maßstäbe,
anhand derer Patienten eine Praxis beurtei-
len, ist der Kommunikationsstil. Diese Tat-
sache wird allerdings in den wenigsten Pra-
xen berücksichtigt. Versetzen Sie sich in die
Lage Ihrer Patienten: Achten Sie bewusst
auf die Sprachgewohnheiten in Ihrer Praxis
– wie wirken sie auf die Betroffenen? Ist es
dem Patienten überhaupt möglich, Ihren
Ausführungen zu folgen? Sprechen Sie sei-
ne Sprache oder muss er sich mit medizini-
schen Fachausdrücken herumschlagen, statt
patientengerechte Information zu erhalten?
Fachausdrücke, die der Patient nicht ver-
steht, verunsichern, machen Angst und füh-
ren oft zu einer unnötigen Spannung.

WAS TUN MIT SCHWIERIGEN PATIENTEN?

Vermeiden Sie Formulierungen, die die Wür-
de des Patienten verletzen könnten. Ein auto-
ritärer Gesprächsstil, Vorwürfe, Kritik oder
sogar Befehle sind fehl am Platz. Zeigen Sie
Verständnis und Wertschätzung, auch wenn
es sich um sehr schwierige Patienten handelt.
Streichen Sie autoritäre Aussagen komplett
aus dem eigenen Sprachschatz und dem der
Mitarbeiter Ihrer Praxis. Das bedeutet nicht,
sich entsprechend abgrenzen oder – wenn
nötig – „nein“ sagen zu können. Es kommt
ganz einfach auf die Wortwahl an: Beispiels-
weise statt „das geht heute nicht“: „Kein Pro-
blem – ab Dienstag jederzeit“. Bei Missver-
ständnissen erreichen Sie mit „Da habe ich
mich missverständlich ausgedrückt“ eher
Verständnis als mit den Worten „Da haben
Sie mich falsch verstanden“.

SPRACHLICHE ALTERNATIVEN SUCHEN

Suchen Sie sprachliche Alternativen, trai-
nieren Sie gemeinsam mit Ihrem
Team. Achten Sie auch auf Seminar-
angebote zu diesem Thema. Es lohnt
sich mehrfach, denn eine Weiterent-
wicklung in Sachen Kommunikation
ist schließlich nicht nur förderlich für
den Erfolg einer Praxis, sondern
schafft auch mehr Lebensqualität.
Selbst eine Beschwerde kann als

Chance zur Patientenbindung genutzt wer-
den. Auch wenn Ihre ärztliche Dienstleis-
tung, der Service Ihrer Praxis von noch so
außerordentlicher Qualität sind, selbst wenn
Sie oder Ihre Mitarbeiter noch so gewissen-
haft arbeiten, wird es vorkommen, dass ein-
mal etwas „nicht stimmt oder passt“. Wo
Menschen arbeiten, passieren auch Fehler,
treten Missverständnisse auf.
Einer Beschwerde sollte sofort der Beige-
schmack einer „Katastrophe“ genommen
werden. Handeln Sie und Ihre Mitarbeiter
professionell und geschickt, können Sie ei-
ne Kritik sogar zur Patientenbindung nüt-
zen. Nehmen Sie den Patienten ernst und
zeigen Sie Interesse – auch wenn es unmit-
telbar schwer fällt. Beziehen Sie die Kritik
nur auf die „Sache“ und erlauben Sie sich
selbst wie dem kritisierenden Patienten, das
Gesicht zu wahren. Schließen Sie das Ge-
spräch mit einem positiv formulierten Lö-
sungsangebot ab.

BEI KONFLIKTEN 
AUF DEN PATIENTEN EINGEHEN

Gerade in Konfliktsituationen sollten Sie
und Ihr Team auf die Meinung des Patienten
eingehen. Verharmlosen Sie Beschwerden
des Patienten nicht, gehen Sie anerkennend
und dankend auf seine Meinung ein. Zeigen
Sie unbedingt Verständnis für die Situation
des Patienten, selbst bei Kritik.
Ein freundlicher Umgangston gehört heute
zu einer modernen, patientenorientierten
Praxis, so wie die medizinische Ausstattung.
Achten Sie darauf, dass Sie den Patienten
nicht vor den Kopf stoßen. Bleiben Sie sach-
lich und absolut kooperativ. So hinterlassen
Sie auch als Adressant von Beschwerden ei-
nen guten Eindruck.

VIKTORIA HAUSEGGER
mehr.wert. 
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Vorsicht vor 
Kommunikationskillern!
Kriterien für die zufrieden stellende Gestaltung
des Arzt-Patienten-Gesprächs.

gibt es auch heuer wieder mit dem Freibe-
trag für investierte Gewinne ein besonde-
res Zuckerl. Bis zu 10 Prozent des Gewin-
nes aus 2008 dürfen steuerlich abgezogen
werden, und das bis zu einer Höhe von
100.000 Euro. Wer also einen Gewinn von
150.000 Euro erwirtschaftet, darf 15.000
Euro abziehen, wenn die entsprechenden
Investitionen getätigt wurden. Somit sind
nur mehr 135.000 Euro steuerpflichtig.
Bedingung dafür ist die Investition in be-
günstige Wirtschaftsgüter. Das sind ab-
nutzbare körperliche Anlagegüter mit ei-
ner Nutzungsdauer von mindestens 4 Jah-
ren. Nicht begünstigt sind Gebäude, PKW
und Kombi, geringwertige Wirtschaftsgü-
ter mit einem Anschaffungswert unter 400
Euro sowie gebrauchte Wirtschaftsgüter.
Einschränkungen darüber hinaus treffen
Ärzte im Regelfall nicht.

BEI STEUERNACHZAHLUNG 
GENAU RECHNEN

Wer keine der oben genannten Investitio-
nen tätigt, hat aber auch die Möglichkeit,
Wertpapiere zu kaufen. Zulässig sind nur
bestimmte Wertpapiertypen, nämlich jene,
die den Kriterien für die Abfertigungs-
rückstellung entsprechen. Diese Wertpa-
piere müssen dann 4 Jahre im Unterneh-
men bleiben. Die Abschreibung über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bleibt
davon unberührt. Wer eine größere Steuer-
nachzahlung für das Jahr 2007 erwartet,
sollte genau nachrechnen.
Am 1. Oktober beginnt wieder die jährli-
che Anspruchsverzinsung. Wie auf einem
Bankkonto werden ab diesem Zeitpunkt
Zinsen berechnet. Durch die Vorauszah-
lung des prognostizieren Betrages Anfang
Oktober kann man dieser Verzinsung ent-
gehen. Die Anspruchszinsen sind steuer-
lich nicht abzugsfähig. Der Zinssatz be-
trägt derzeit 5,7%. Diese Anspruchszin-
sen werden auch für Finanzamtsgut-
schriften gewährt. Es kann also Sinn ma-
chen, die Steuererklärung noch nicht ab-
zugeben, wenn man eine größere Gut-
schrift erwartet.

Mag. 
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